
Beschluss: 
Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung erteilt dem Qualitätszirkel § 13 den Auftrag, zur 
Untersetzung der erhobenen Arbeitszeitanteile in Bezug auf Effizienz und 
Entwicklungspotenziale für die Arbeit und die Erarbeitung von Zielvorgaben. 


